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Geschäftszahl: 2023-0.914.808   

Einführungserlass vom 10. Jänner 2024 zum Bundesgesetz, mit dem das 

Verbotsgesetz 1947, das Einführungsgesetz zu den 

Verwaltungsverfahrensgesetzen 2008, das Abzeichengesetz 1960, das 

Uniform-Verbotsgesetz und das Symbole-Gesetz geändert werden 

(Verbotsgesetz-Novelle 2023), BGBl. I Nr. 177/2023 

Das Bundesgesetz, mit dem das Verbotsgesetz 1947, das Einführungsgesetz zu den 

Verwaltungsverfahrensgesetzen 2008, das Abzeichengesetz 1960, das Uniform-

Verbotsgesetz und das Symbole-Gesetz geändert werden (Verbotsgesetz-Novelle 2023), 

wurde am 30. Dezember 2023 kundgemacht (BGBl. I Nr. 177/2023) und ist am 1.1.2024 in 

Kraft getreten. 

1. Übersicht 

Das Verbotsgesetz (Verfassungsgesetz vom 8. Mai 1945 über das Verbot der NSDAP, BGBl. 

Nr. 13/1945, in der Folge kurz: VerbotsG), trat in seiner Stammfassung mit 6. Juni 1945 in 

Kraft. Mit dem Bundesverfassungsgesetz vom 6. Februar 1947 über die Behandlung der 

Nationalsozialisten (Nationalsozialistengesetz), BGBl. Nr. 25/1947, wurden die meisten der 

heute noch geltenden Straftatbestände, nämlich die §§ 3a bis 3g VerbotsG, eingeführt. Mit 

der VerbotsG-Novelle 1992 (Bundesverfassungsgesetz, mit dem das Verbotsgesetz 

geändert wird, BGBl. Nr. 148/1992) schließlich wurde § 3h VerbotsG als neuer Tatbestand 

in das Gesetz aufgenommen und § 3g VerbotsG wesentlich überarbeitet. Seit dem Jahr 1992 

sind keine Änderungen mehr an dem Gesetz vorgenommen worden. 

Die Bundesregierung hat es sich zur Aufgabe gemacht, das VerbotsG zu evaluieren und den 

Bedarf nach einer Überarbeitung auszuloten. Das Regierungsprogramm für die Jahre 2020 

bis 2024 enthält dazu folgenden Arbeitsauftrag: 

„Kampf gegen den Antisemitismus – Überarbeitung des Verbotsgesetzes 
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– Evaluierung und allfällige legistische Überarbeitung des VerbotsG unter dem 

Aspekt der inländischen Gerichtsbarkeit, insbesondere in Hinblick auf die 

Äußerungsdelikte der §§ 3g und 3h VerbotsG und Schließen weiterer Lücken 

(z. B. Teilleugnung) 

– Prüfung einer Möglichkeit der Einziehung von NS-Devotionalien unabhängig 

von der Verwirklichung einer mit Strafe bedrohten Handlung und Evaluierung 

des Abzeichengesetzes“ 

In Durchführung dieses Arbeitsauftrags richtete das Bundesministerium für Justiz im Jahr 

2021 eine Arbeitsgruppe zur Evaluierung des VerbotsG ein, in deren Rahmen der 

Überarbeitungsbedarf diskutiert, die Bedürfnisse der Praxis ausgelotet und die historischen 

und verfassungsrechtlichen Grundlagen angesprochen wurden. Auf Basis der Ergebnisse 

dieser Evaluierung arbeitete das Bundesministerium für Justiz einen Ministerialentwurf aus 

(279/ME), der in einer Regierungsvorlage (2285 BlgNR XXVII. GP) mündete, die am 

15.12.2023 vom Nationalrat beschlossen wurde. Der Bundesrat erhob in seiner Sitzung vom 

20.12.2023 keinen Einspruch gegen den Gesetzesbeschluss des Nationalrats.  

Die Verbotsgesetz-Novelle 2023 verfolgt die folgenden wesentlichen Ziele:  

 Umstrukturierung der Tatbestände der §§ 3g und 3h VerbotsG durch 

stärkere Differenzierung im Hinblick auf die unterschiedlichen 

Erscheinungsformen der von diesen Bestimmungen erfassten Straftaten und 

Aufteilung jeweils in ein niederschwelliges Grunddelikt (Strafdrohung: sechs 

Monate bis fünf Jahre) und zwei Qualifikationen (Strafdrohung: ein bis zehn 

Jahre und zehn bis zwanzig Jahre), deutliche Verschärfung der nunmehr 

zweiten Qualifikation durch Einführung einer Untergrenze von zehn Jahren; 

 Aufgliederung weiterer Tatbestände des VerbotsG (§§ 3a, 3b, 3d, 3e, 3f) in 

Grunddelikt und Qualifikation, jedoch ohne inhaltliche Änderung; 

 Ausdehnung der österreichischen Strafgewalt auf im Ausland gesetzte 

Verhaltensweisen, die unter die Tatbestände der §§ 3a, 3b, 3d, 3g und 3h 

VerbotsG fallen; 

 Einführung eines zwingenden Amts- und Funktionsverlustes für 

Beamtinnen und Beamte sowie Vertragsbedienstete bei rechtskräftiger 

Verurteilung wegen einer unter einen Tatbestand des VerbotsG fallenden 

strafbaren Handlung; 

 Einführung einer Möglichkeit, NS-Propagandamaterial auch ohne 

Zusammenhang mit einer konkreten mit Strafe bedrohten Handlung 

einzuziehen;  

 Überführung des § 2 Uniform-VerbotsG (Tragen von Uniformen der 

deutschen Wehrmacht) ins Verwaltungsstrafrecht. 
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Diesem Erlass sind der Gesetzestext (BGBl. I Nr. 177/2023, Blg./A), die Erläuterungen zur 

Regierungsvorlage (2285 BlgNR XXVII. GP; Blg./B), die Textgegenüberstellung (Blg./C), der 

Justizausschussbericht (2340 BlgNR XXVII. GP; Blg./D und ./E) und der Abänderungsantrag 

zur 2. Lesung des Nationalrats (AA-363 XXVII. GP, Blg./F) angeschlossen. 

Die Neuerungen werden unten überblicksmäßig, in einzelnen, besonders relevanten 

Aspekten aber detailliert dargestellt. Da die Erläuternden Bemerkungen zur 

Regierungsvorlage (Blg./B) tiefgreifenden Aufschluss über die Neuerungen und Antworten 

auf zahlreiche Detailfragen geben, wird hier davon abgesehen, die Erläuterungen zur Gänze 

zu wiederholen. 

Die Ausführungen in diesem Erlass geben die Rechtsansicht des Bundesministeriums für 

Justiz wieder und verstehen sich unvorgreiflich der unabhängigen Rechtsprechung. 

Für laufende Verfahren, bei denen der Tatzeitpunkt vor Inkrafttreten der VerbotsG-Novelle 

2023 liegt, wird bereits an dieser Stelle auf § 61 StGB und die Notwendigkeit des Anstellens 

eines Günstigkeitsvergleichs iSd § 61 zweiter Satz StGB hingewiesen. 

2. Zu § 3g („Nationalsozialistische Wiederbetätigung“) und § 3o VerbotsG 

(„Kostentragung bei Rücktritt von der Verfolgung (Diversion)“) 

§ 3g VerbotsG bleibt in seinem Grundtatbestand inhaltlich gleich, erfährt aber eine neue 

Strukturierung, indem er von nun an drei eigenständige Strafsätze enthält, und zwar: 

– ein Grunddelikt mit einer Strafdrohung von sechs Monaten bis fünf Jahren 

Freiheitsstrafe für die nationalsozialistische Betätigung an sich (Abs. 1), 

– eine erste Qualifikation mit einer Strafdrohung von einem bis zu zehn Jahren 

Freiheitsstrafe für die nationalsozialistische Betätigung auf eine Weise, dass 

sie vielen Menschen zugänglich wird (Abs. 2), und 

– eine zweite Qualifikation für besonders gefährliche Täter oder besonders 

gefährliche Tathandlungen mit einer Strafdrohung von zehn bis zwanzig 

Jahren Freiheitsstrafe (Abs. 3). 

Durch diese Untergliederung soll es nun leichter möglich sein, auf die verschiedenen 

Erscheinungsformen nationalsozialistischer Wiederbetätigung, die von dem Versenden 

einschlägiger Bilder an Einzelpersonen über das Posten einschlägiger Texte in sozialen 

Netzwerken bis zur weltweiten Verbreitung nationalsozialistischer Texte, die zur Ausübung 

rassistischer Gewalt und nationalem Widerstand aufrufen, reichen kann, adäquat zu 

reagieren. Inhaltlich tritt dadurch lediglich durch die Einziehung der zweiten Qualifikation 
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eine Änderung zur bisher geltenden Rechtslage ein, die Tatbestandselemente des 

Grunddelikts und der zweiten Qualifikation waren dagegen bereits im bis 31.12.2023 

geltenden Rechtsbestand enthalten.  

Das Grunddelikt (§ 3g Abs. 1 VerbotsG) ermöglicht wegen seiner Strafdrohung von sechs 

Monaten bis zu fünf Jahren für den niederschwelligen Kriminalitätsbereich nunmehr auch 

bei Erwachsenen eine diversionelle Erledigung des Strafverfahrens. Dabei sind die in den 

§§ 198 ff StPO festgelegten allgemeinen Voraussetzungen der Diversion anzuwenden. 

Besonderes Augenmerk wird auf die Aspekte der Spezial- und Generalprävention zu legen 

sein, die § 198 Abs. 1 StPO als Voraussetzungen einer diversionellen Erledigung aufstellt. 

Der Gesetzgeber geht dabei davon aus, dass Personen mit gefestigter 

nationalsozialistischer Ideologie nicht in den Genuss einer diversionellen Erledigung ihrer 

Strafverfahren kommen sollen, weil bei ihnen davon auszugehen ist, dass eine Bestrafung 

jedenfalls geboten ist, um sie und andere von der Begehung strafbarer Handlungen 

abzuhalten (RV 2285 BlgNR XXVII. GP, S 4).  

Kommt eine diversionelle Erledigung eines Strafverfahrens nach § 3g VerbotsG in Betracht, 

so empfiehlt sich zur Auswahl der geeigneten Maßnahme im Einzelfall zunächst die 

Inanspruchnahme der in § 208 Abs. 1 StPO vorgesehenen Clearingstelle beim Verein 

Neustart. Ganz allgemein geht der Gesetzgeber davon aus, dass sich vor allem die Erteilung 

von Weisungen und die Betreuung durch Bewährungshelfer im Rahmen der Einstellung 

eines Verfahrens unter Setzung einer Probezeit (§ 203 Abs. 2 StPO) zur Erledigung von 

Verfahren nach § 3g Abs. 1 VerbotsG eignet, da auf diesem Weg ein Umdenken und eine 

Umkehr des Beschuldigten erreicht werden kann. Eine Weisung sollte dabei zumindest in 

der Absolvierung eines umfassenden Kurses zur Sensibilisierung für das Thema 

Nationalsozialismus, in einer entsprechend begleiteten und vor- und nachbereiteten und -

betreuten Führung durch eine Gedenkstätte oder in einer anderweitigen sonstigen 

adäquaten Auseinandersetzung mit dem Thema, etwa im Rahmen des bereits für 

Jugendliche und junge Erwachsene bestehenden Programms „Dialog statt Hass“ des 

Vereins Neustart oder in einem neu zu entwickelnden Programm, das auf die nunmehr 

erfassten Täterinnen und Täter zugeschnitten ist, bestehen. Eine Weisung, die sich darin 

erschöpft, eine Gedenkstätte zu besuchen, und zum Nachweis ihrer Erfüllung die Vorlage 

einer Eintrittskarte genügen lässt, stellt demgegenüber keine geeignete Maßnahme in 

diesem Zusammenhang dar. 

Hat sich ein:e Beschuldigte:r oder Angeklagte:r bereit erklärt, ein derartiges Programm zur 

Sensibilisierung im Rahmen einer Weisung zu übernehmen, so trifft § 3o VerbotsG 

(Anmerkung: Diese Bestimmung wurde erst vom Justizausschuss aufgenommen und findet 
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sich daher in der Textgegenüberstellung zur Regierungsvorlage Blg./C nicht) eine Regelung 

zur Kostentragung: Grundsätzlich hat die Kosten für ein derartiges Programm der Bund zu 

tragen, dem:der Beschuldigten oder Angeklagten ist jedoch – bei entsprechender 

finanzieller Leistungsfähigkeit – ein Pauschalkostenbeitrag von bis zu 500 Euro 

aufzuerlegen. Die Kosten des Programms sind vom Gericht mit Beschluss zu bestimmen und 

anzuweisen, der:die Beschuldigte oder Angeklagte, die StA und die das Programm 

ausrichtende Einrichtung oder Vereinigung können gegen diesen Beschluss binnen 14 Tagen 

Beschwerde einbringen.  

Das Bundesministerium für Justiz kann mit geeigneten Einrichtungen oder Vereinigungen 

über die Höhe der vom Bund zu übernehmenden Kosten Verträge nach bürgerlichem Recht 

abschließen. Es ist seitens des Bundesministeriums für Justiz geplant, einen derartigen 

Vertrag mit der Gedenkstätte Mauthausen/Mauthausen Memorial, die bereits in der 

Vergangenheit bei der Betreuung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, gegen die ein 

Strafverfahren nach § 3g VerbotsG geführt wird, umfassende Erfahrungen gesammelt hat 

und eine entsprechende Expertise in diesem Zusammenhang aufweist, abzuschließen. Über 

diesen Vertrag und über die dabei vereinbarten Pauschalsätze wird ein eigener Erlass 

seitens des Bundesministeriums für Justiz ergehen. Zur Gewährleistung einer geordneten 

Zuweisung des:der Beschuldigten bzw. Angeklagten zu einer geeigneten Einrichtung und 

einer geordneten  Kostentragung bzw. –erstattung darf erneut auf die Möglichkeit der 

Einbindung des Vereins Neustart als Clearingstelle hingewiesen werden. Zu weiteren 

Detailfragen zu § 3o VerbotsG siehe die Erläuterungen im Justizausschussbericht (2340 

BlgNR XXVII. GP, S 3; Blg./E). 

Bei Erreichen der ersten Qualifikation des § 3g Abs. 2 VerbotsG scheidet auf Grund der hier 

geltenden Strafdrohung von einem bis zu zehn Jahren Freiheitsstrafe eine diversionelle 

Erledigung des Strafverfahrens aus. Die angesprochene Qualifikation ist dann erfüllt, wenn 

die Begehung auf eine Weise erfolgt, dass sie vielen Menschen zugänglich wird. Diese 

Formulierung fand sich bis zum Inkrafttreten der Änderung bereits in § 3h VerbotsG und in 

§ 283 StGB, sodass auf die für diese Bestimmungen geltenden Auslegungsparameter 

zurückgegriffen werden kann. Auf die eingehenden Erläuterungen zur Regierungsvorlage 

wird hingewiesen (2285 BlgNR XXVII. GP, S 5). 

Die zweite Qualifikation schlussendlich stellt auf die bereits bisher im Gesetz enthaltene 

besondere Gefährlichkeit des Täters oder der Betätigung ab und löst eine Strafdrohung 

von zehn bis zu 20 Jahren aus. Neu ist hier, dass nunmehr auch eine Strafuntergrenze 

besteht, die nicht unterschritten werden darf. Zu den Begriffen der besonderen 

Gefährlichkeit des Täters oder der Betätigung enthalten die Erläuterungen zur 
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Regierungsvorlage umfassende Ausführungen, auf die verwiesen wird (2285 BlgNR 

XXVII. GP, S 5 f). 

3. § 3h VerbotsG („Leugnung des nationalsozialistischen Völkermords und der 

nationalsozialistischen Verbrechen gegen die Menschlichkeit“) 

Auch § 3h VerbotsG hat durch die VerbotsG-Novelle eine Umstrukturierung erfahren. Diese 

ist an jene des § 3g VerbotsG angelehnt und umfasst ebenfalls eine Gliederung in  

– ein Grunddelikt mit einer Strafdrohung von sechs Monaten bis fünf Jahren 

Freiheitsstrafe für denjenigen, der öffentlich den nationalsozialistischen 

Völkermord oder andere nationalsozialistische Verbrechen gegen die 

Menschlichkeit leugnet, verharmlost, gutheißt oder zu rechtfertigen sucht 

(Abs. 1), 

– eine erste Qualifikation mit einer Strafdrohung von einem bis zu zehn Jahren 

Freiheitsstrafe für die nationalsozialistische Betätigung in einem Druckwerk, 

im Rundfunk oder auf eine Weise, dass sie vielen Menschen zugänglich wird 

(Abs. 2), und 

– eine zweite Qualifikation für besonders gefährliche Täter oder besonders 

gefährliche Tathandlungen mit einer Strafdrohung von zehn bis zwanzig 

Jahren Freiheitsstrafe (Abs. 3). 

Neu ist demnach neben der Umstrukturierung des Tatbestands vor allem die Gestaltung 

des Grundtatbestands, der in Hinblick auf das Verharmlosen des nationalsozialistischen 

Völkermordes und anderer nationalsozialistischer Verbrechen gegen die Menschlichkeit 

zum einen nicht mehr auf das Kriterium der Gröblichkeit abstellt und zum anderen eine 

öffentliche Begehung genügen lässt, während nach der alten Rechtslage neben der 

öffentlichen Begehung auch Anforderungen an die Zugänglichkeit gestellt wurden. Damit 

tritt eine Präzisierung und eine deutliche Erweiterung des Tatbestands ein, die zu leichterer 

Handhabung in der Praxis führen und u.a. auch den Bereich der sogenannten 

„Teilleugnung“, also der Leugnung „bloß“ eines Teiles des Holocaust, etwa der Existenz 

einzelner Konzentrationslager, erfassen sollen. Zu weiteren Details und Auslegungsfragen, 

etwa zur künftigen Bewertung von Kunstformen wie Satire oder Karikatur oder zu den 

Kriterien der öffentlichen Begehung, siehe die Erläuterungen zur Regierungsvorlage (2285 

BlgNR XXVII. GP, S 6 f). 

Die beiden Qualifikationen des § 3h VerbotsG sind ähnlich ausgestaltet wie jene des § 3g 

VerbotsG, ein Unterschied besteht jedoch in der ersten Qualifikation, die bei § 3h VerbotsG 

neben der Begehung auf eine Weise, dass sie vielen Menschen zugänglich wird, auch auf 
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die Begehung in einem Druckwerk oder im Rundfunk abstellt. Beide Kriterien waren bereits 

in der bis 31.12.2023 geltenden Fassung des § 3h VerbotsG enthalten und wurden zur 

Gewährleistung der Kontinuität beibehalten. 

4. Neustrukturierung der Tatbestände der §§ 3a, 3b, 3d, 3e und 3f VerbotsG 

Dem Beispiel der §§ 3g und § 3h VerbotsG folgend wurden auch die übrigen Tatbestände 

des VerbotsG umstrukturiert und jeweils in Grunddelikt und Qualifikation aufgegliedert. 

Inhaltlich sind dadurch keine Änderungen eingetreten, die Strafdrohungen entsprechen der 

bisherigen Rechtslage. Lediglich in § 3b VerbotsG wird – der neuen Strukturierung der §§ 3g 

und 3h VerbotsG folgend – für die Qualifikation des Abs. 2 eine Mindeststrafdrohung von 

zehn Jahren vorgesehen. 

5. Einführung eines ex lege wirkenden Amts- und Funktionsverlusts bei Verurteilung nach 

dem VerbotsG (§ 3k VerbotsG) 

Künftig geht mit jeder rechtskräftigen Verurteilung nach dem VerbotsG ex lege ein Amts- 

bzw. Funktionsverlust für Beamte und Beamtinnen sowie Vertragsbedienstete einher. Der 

Verlust von Amt oder Funktion ist nicht an eine bestimmte Strafhöhe gebunden und muss 

nicht eigens vom Gericht ausgesprochen werden. Eine bedingte Nachsicht des Amts- oder 

Funktionsverlusts nach § 44 Abs. 2 StGB ist möglich. Näheres zum Amts- und 

Funktionsverlust siehe in den Erläuterungen zur Regierungsvorlage (2285 BlgNR XXVII. GP, 

S 7 f). 

6. Neue Regeln für die inländische Gerichtsbarkeit für Taten nach dem VerbotsG (§§ 3l 

und 3m VerbotsG) 

a. Allgemeines 

Das VerbotsG enthielt bislang keine eigenen Regelungen zur inländischen Gerichtsbarkeit. 

Es galten daher die allgemeinen Regeln der §§ 62 ff StGB, die das VerbotsG nur in folgenden 

Konstellationen anwendbar machten: 

 bei inländischem Tatort (§ 62 iVm. § 67 Abs. 2 StGB);  

 bei Begehung an Bord österreichischer Schiffe oder Luftfahrtzeuge (§ 63 StGB);  

 bei Begehung im Ausland, wenn die strafbare Handlung auch im Ausland gerichtlich 

strafbar war und weitere Voraussetzungen vorlagen (§ 65 StGB). 
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Der räumliche Anwendungsbereich des VerbotsG war daher durchaus beschränkt, mit 

Ausnahme des inländischen Tatorts und der gegenseitigen Strafbarkeit, die in nur sehr 

wenigen Fällen gegeben war, konnten im Ausland gesetzte Taten daher nicht verfolgt 

werden. Die VerbotsG-Novelle hat diese Situation in einigen, als besonders unbefriedigend 

empfundenen Bereichen behoben und es dabei gleichzeitig vermieden, eine weltweite 

Zuständigkeit Österreichs für Handlungen, die unter das VerbotsG fallen, zu erzeugen, um 

die Strafverfolgungsbehörden nicht zu überfrachten und eine sinnvolle Verfolgung 

relevanter Straftaten zu ermöglichen. Dazu zunächst ein Überblick über die neu 

geschaffenen Regeln, die in folgenden Bereichen Anknüpfungspunkte für die inländische 

Gerichtsbarkeit bei Handeln im Ausland vorsehen: 

 § 3l VerbotsG: Regelung der inländischen Gerichtsbarkeit für Auslandstaten nach 

§§ 3a und 3b VerbotsG;  

 § 3m Abs. 1 VerbotsG: Regelung der inländischen Gerichtsbarkeit für Auslandstaten 

nach § 3d VerbotsG; 

 § 3m Abs. 2 VerbotsG: Regelung der inländischen Gerichtsbarkeit für im Ausland 

gesetzte Handlungen nach § 3g Abs. 2 und § 3h Abs. 2 VerbotsG, bei denen der 

Erfolg im Ausland eingetreten ist; 

 § 3m Abs. 3 VerbotsG: Regelung der inländischen Gerichtsbarkeit für im Ausland 

gesetzte Handlungen nach § 3g Abs. 2 und § 3h Abs. 2 VerbotsG, bei denen der 

Erfolg im Inland eingetreten ist. 

b. Auslandstaten nach §§ 3a und 3b VerbotsG (§ 3l VerbotsG) 

Für die beiden Organisationsdelikte nach §§ 3a und 3b VerbotsG wurde eine eigene, § 64 

Abs. 1 Z 4 und 9 StGB nachgebildete Regelung zur inländischen Gerichtsbarkeit geschaffen. 

Für im Ausland begangene Taten gelten daher künftig die §§ 3a und 3b VerbotsG, wenn 

folgende Kriterien alternativ vorliegen: 

 Der Täter war zur Tatzeit Österreicher oder hat die österreichische 

Staatsbürgerschaft später erworben und besitzt sie zur Zeit der Einleitung des 

Strafverfahrens noch (§ 3l Z 1 VerbotsG) oder 

 der Täter war zur Tatzeit Ausländer, hält sich aber in Österreich auf und kann nicht 

ausgeliefert oder übergeben werden (§ 3l Z 2 VerbotsG).  

§ 3l VerbotsG knüpft daher für die beiden genannten Organisationsdelikte ausschließlich an 

Eigenschaften des Täters (Staatsbürgerschaft bzw. Aufenthalt) an; weitere Kriterien für die 

Anwendbarkeit der beiden Bestimmungen auf im Ausland gesetzte Taten stellt das Gesetz 

nicht auf. 
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c. Auslandstaten nach § 3d VerbotsG (§ 3m Abs. 1 VerbotsG) 

Auch für § 3d VerbotsG wurde mit der VerbotsG-Novelle 2023 eine eigene Regelung zur 

inländischen Gerichtsbarkeit geschaffen. Diese enthält folgende kumulative Kriterien für die 

Anwendbarkeit des § 3d VerbotsG auf im Ausland begangene Taten: 

 Der Täter war zur Tatzeit Österreicher oder hat die österreichische 

Staatsbürgerschaft später erworben und besitzt sie zur Zeit der Einleitung des 

Strafverfahrens noch (§ 3m Abs. 1 Z 1 VerbotsG). 

 Bei der Tat handelt es sich um eine Mitteilung oder Darbietung in einem Medium, 

die  

o im Inland verbreitet worden ist, abgerufen oder empfangen werden konnte 

und  

o geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu verletzen (§ 3m Abs. 1 Z 2 

VerbotsG). 

Zur Auslegung der einzelnen Kriterien wird auf die umfassenden Erläuterungen in der 

Regierungsvorlage verwiesen (2285 BlgNR XXVII. GP, S 10). 

d. Auslandstaten nach § 3g und § 3h VerbotsG (§ 3m Abs. 2 und 3 VerbotsG) 

In Hinblick auf die in der Praxis am häufigsten vorkommenden Delikte des VerbotsG, 

nämlich §§ 3g und 3h, trifft die VerbotsG-Novelle in § 3m Abs. 2 und 3 VerbotsG eine 

differenzierte Regelung. 

aa. Für § 3g und § 3h VerbotsG sieht die VerbotsG-Novelle für die jeweils in Abs. 1 

normierten Grunddelikte keine eigenständige Regelung für die inländische 

Gerichtsbarkeit vor. Taten, die diesen Tatbeständen unterliegen, sind daher nur unter den 

allgemeinen Voraussetzungen der §§ 62 bis 65 StGB den österreichischen Strafgesetzen 

unterworfen, das ist – wie zu 6.a. bereits ausgeführt – in folgenden Konstellationen der Fall: 

 bei inländischem Tatort (§ 62 iVm. § 67 Abs. 2 StGB); 

 bei Begehung an Bord österreichischer Schiffe oder Luftfahrtzeuge (§ 63 StGB); 

 bei Begehung im Ausland, wenn die strafbare Handlung auch im Ausland gerichtlich 

strafbar war und weitere Voraussetzungen vorlagen (§ 65 StGB). 

Fallbeispiel: Ein Österreicher hebt in seinem Urlaub in Portugal im Beisein von drei Freunden 

die Hand zum Hitlergruß. 
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Das Verhalten ist unter § 3g Abs. 1 VerbotsG zu subsumieren, es gelten damit die 

allgemeinen Kriterien der inländischen Gerichtsbarkeit nach §§ 62 bis 65 StGB. Es kann 

weder ein inländischer Tatort noch eine Begehung an Bord österreichischer Schiffe oder 

Luftfahrzeuge angenommen werden, ebenso besteht in Portugal keine vergleichbare 

gerichtliche Strafbestimmung. Es kann daher keine inländische Gerichtsbarkeit für das 

Verhalten angenommen werden. 

bb. § 3m Abs. 2 VerbotsG trifft eine Regelung für im Ausland begangene Taten, die die 

Qualifikationen der Absätze 2 des § 3g und § 3h VerbotsG erfüllen. Demnach sind § 3g 

Abs. 2 und § 3h Abs. 2 VerbotsG auf im Ausland begangene Taten anzuwenden, wenn 

 der Täter zur Tatzeit Österreicher war oder die österreichische Staatsbürgerschaft 

später erworben hat und sie zur Zeit der Einleitung des Strafverfahrens noch besitzt 

(§ 3m Abs. 2 Z 1 VerbotsG), und 

 die Tat dazu geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu verletzen (§ 3m Abs. 2 Z 2 

VerbotsG). 

Zu den einzelnen Kriterien wird auf die Erläuterungen zur Regierungsvorlage (2285 BlgNR 

XXVII. GP, S 10) verwiesen. 

Fallbeispiel: Bei einer groß angelegten und international beachteten Konferenz im Iran wird 

von einem bekannten Österreicher der Holocaust geleugnet, die Medien berichten 

umfassend auch in Österreich darüber. 

Das Verhalten ist bei Vorliegen des Tatvorsatzes § 3h Abs. 2 VerbotsG zu unterstellen und 

kann die Kriterien des § 3m Abs. 2 erfüllen. Es liegt daher – freilich nach entsprechender 

eingehender Prüfung im Einzelfall – eine inländische Gerichtsbarkeit vor. 

cc. Die beiden Tatbestände nach § 3g Abs. 2 und § 3h Abs. 2 VerbotsG sind nach der 

Umgestaltung durch die VerbotsG-Novelle als Erfolgsdelikte konzipiert. Das bedeutet, dass 

bei Begehung im Ausland und Erfolgseintritt im Inland über § 62 iVm. § 67 Abs. 2 StGB ein 

(wenngleich über § 67 Abs. 2 StGB fingierter) inländischer Tatort entstünde, der keiner 

eigenen Regelung zur inländischen Gerichtsbarkeit im VerbotsG selbst bedürfte. Die 

Regelung des § 3m Abs. 2 VerbotsG, die für Auslandstaten gilt, wäre nicht anwendbar. Vor 

allem bei Veröffentlichungen im Internet kann dabei idR durch die weltweite Abrufbarkeit 

von einem Erfolgseintritt im Inland ausgegangen werden, wodurch in derartigen 

Konstellationen stets ein Tatort im Inland gegeben wäre. Das würde bedeuten, dass 

Österreich all jene Straftaten, die im Internet begangen werden und in Österreich abrufbar 

sind, verfolgen müsste. Diese Konsequenz wäre zu weitreichend und würde das 
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österreichische Strafverfolgungssystem überfrachten, anstatt sich auf schwerwiegende und 

österreichische Interessen beeinträchtigende Erscheinungsformen nationalsozialistischer 

Betätigung zu konzentrieren. 

Der Gesetzgeber hat sich daher entschlossen, für jene Fälle, in denen ein Täter nach § 3g 

Abs. 2 oder § 3h Abs. 2 VerbotsG im Ausland handelt, der Erfolg aber im Inland eintritt, eine 

Sonderregel zu schaffen, die eine Einschränkung der Anwendbarkeit des österreichischen 

Strafrechts vornimmt. Auf ein Verhalten, das im Ausland gesetzt wurde, in Österreich aber 

einen Erfolg verursacht, sind § 3g Abs. 2 und § 3h Abs. 2 VerbotsG demnach nur unter 

denselben Voraussetzungen anwendbar, die auch für echte Auslandstaten gelten, also 

solche Taten, bei denen auch der Erfolg im Ausland eintritt. Das ist dann der Fall, wenn 

 der Täter zur Tatzeit Österreicher war oder die österreichische Staatsbürgerschaft 

später erworben hat und sie zur Zeit der Einleitung des Strafverfahrens noch besitzt 

(§ 3m Abs. 2 Z 1 VerbotsG), und 

 die Tat dazu geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu verletzen (§ 3m Abs. 2 Z 2 

VerbotsG). 

Diese Bestimmung trifft damit eine Sonderregelung, § 62 iVm. § 67 Abs. 2 StGB ist in 

solchen Konstellationen nicht anzuwenden. 

§ 3m VerbotsG trifft damit für jedes Handeln eines Täters im Ausland, das § 3g Abs. 2 oder 

§ 3h Abs. 2 VerbotsG unterliegt, eine eigenständige Regelung. Handeln im Ausland 

unterliegt damit nur nach den Kriterien des § 3m Abs. 2 VerbotsG der Anwendung des § 3g 

Abs. 2 und des § 3h Abs. 2 VerbotsG, unabhängig davon, ob über den Erfolgseintritt im 

Inland über § 67 Abs. 2 StGB ein inländischer Tatort vorliegt oder nicht. 

Fallbeispiel: Ein Argentinier postet in Argentinien auf Instagram ein Hakenkreuz. Das Posting 

ist u.a. in Österreich abrufbar. 

Das Verhalten ist – bei Vorliegen des Tatvorsatzes – § 3g Abs. 2 VerbotsG zu unterstellen, 

der Erfolg ist durch die Abrufbarkeit des Postings in Österreich eingetreten. Es ist § 3m 

Abs. 3 VerbotsG anzuwenden, wonach in derartigen Konstellationen nur dann eine 

inländische Gerichtsbarkeit vorliegt, wenn der Täter Österreicher war oder ist und die Tat 

dazu geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu verletzen. Die inländische Gerichtsbarkeit 

scheidet hier schon wegen der fehlenden österreichischen Staatsbürgerschaft des Täters 

aus; auch die Eignung zur Verletzung des öffentlichen Friedens wird bei einem derartigen 

Posting nicht anzunehmen sein. 
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dd. Für die Qualifikationen des § 3g Abs. 3 und des § 3h Abs. 3 VerbotsG besteht keine 

Sonderregelung. Diese inländische Gerichtsbarkeit für diese Qualifikation knüpft daher 

entweder an die Verwirklichung des Grunddelikts oder an die Verwirklichung der ersten 

Qualifikation nach den jeweiligen Absätzen 2 an. 

ee. Überblick über die Regelung für im Ausland gesetztes Verhalten nach § 3g und § 3h 

VerbotsG 

Grunddelikt  

(§ 3g Abs. 1, § 3h Abs. 1 VerbotsG) 

Qualifikation  

(§ 3g Abs. 2, § 3h Abs. 2 VerbotsG) 

Keine Sonderregelung im VerbotsG 

-> Geltung der §§ 62 bis 65 StGB. 

Erfolgseintritt im Ausland 

-> § 3m Abs. 2 VerbotsG 

Erfolgseintritt im Inland -> § 3m 

Abs. 3 VerbotsG (Verweis auf 

§ 3m Abs. 2 VerbotsG) 

 

Zusammengefasst bedeuten diese Regelungen, dass jegliches Handeln im Ausland, das § 3g 

Abs. 2 oder § 3h Abs. 2 VerbotsG unterliegt, nach den durch § 3m Abs. 2 VerbotsG 

normierten Regeln zur inländischen Gerichtsbarkeit zu beurteilen ist. Dies gilt unabhängig 

von einem allfälligen Erfolgseintritt im Inland. 

e. Zusammenfassung der neuen Regelungen zur inländischen Gerichtsbarkeit (Überblick) 

Delikt § 3a VerbotsG § 3b VerbotsG § 3d VerbotsG 

Regelungsort § 3l VerbotsG § 3l VerbotsG § 3m Abs. 1 VerbotsG 

Kriterien 

(kursorische 

Zusammenfassung) 

Staatsbürgerschaft 

bzw. Aufenthalt 

des Täters. 

Staatsbürgerschaft 

bzw. Aufenthalt 

des Täters 

 Staatsbürgerschaft bzw. 
Aufenthalt; 

 Veröffentlichung in einem 
Medium (Abrufbarkeit oder 
Verbreitung oder Empfang im 
Inland + Eignung zur Verletz-
ung des öffentlichen 
Friedens) 

 

Delikt § 3e VerbotsG § 3f VerbotsG § 3g Abs. 1 VerbotsG 

Regelungsort Keine Sonderregelung im 

VerbotsG –> 

Anwendbarkeit der §§ 62 

bis 65 StGB. 

Keine Sonderregelung 

im VerbotsG –> 

Anwendbarkeit der 

§§ 62 bis 65 StGB. 

Keine Sonderregelung 

im VerbotsG –> 

Anwendbarkeit der 

§§ 62 bis 65 StGB. 
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Kriterien 

(kursorische 

Zusammenfassung) 

• inländischer 

Tatort; 

• Begehung an 

Bord österreichischer 

Schiffe oder 

Luftfahrtzeuge; 

• Begehung im 

Ausland, wenn die 

strafbare Handlung auch 

im Ausland gerichtlich 

strafbar war und weitere 

Voraussetzungen 

vorlagen 

• inländischer 

Tatort; 

• Begehung an 

Bord österreichischer 

Schiffe oder 

Luftfahrtzeuge; 

• Begehung im 

Ausland, wenn die 

strafbare Handlung 

auch im Ausland 

gerichtlich strafbar war 

und weitere 

Voraussetzungen 

vorlagen 

• inländischer 

Tatort;  

• Begehung an 

Bord österreichischer 

Schiffe oder 

Luftfahrtzeuge; 

• Begehung im 

Ausland, wenn die 

strafbare Handlung 

auch im Ausland 

gerichtlich strafbar war 

und weitere 

Voraussetzungen 

vorlagen 

 

Delikt § 3g Abs. 2 VerbotsG § 3h Abs. 1 VerbotsG § 3h Abs. 2 VerbotsG 

Regelungsort § 3m Abs. 2 und 3 

VerbotsG 

Keine Sonderregelung 

im VerbotsG –> 

Anwendbarkeit der 

§§ 62 bis 65 StGB 

§ 3m Abs. 2 und 3 

VerbotsG 

Kriterien 

(kursorische 

Zusammenfassung) 

 Staatsbürgerschaft; 

 Eignung der Tat zur 
Verletzung des 
öffentlichen 
Friedens 

• inländischer Tatort;  

• Begehung an 

Bord österreichischer 

Schiffe oder 

Luftfahrtzeuge; 

• Begehung im 

Ausland, wenn die 

strafbare Handlung auch 

im Ausland gerichtlich 

strafbar war und weitere 

Voraussetzungen 

vorlagen 

 Staatsbürgerschaft; 

 Eignung der Tat zur 
Verletzung des 
öffentlichen 
Friedens 

 

Delikt § 3i VerbotsG 

Regelungsort Keine Sonderregelung im VerbotsG –> 

Anwendbarkeit der §§ 62 bis 65 StGB. 

Kriterien 

(kursorische Zusammenfassung) 

• inländischer Tatort; 

• Begehung an Bord österreichischer 

Schiffe oder Luftfahrtzeuge; 

• Begehung im Ausland, wenn die 

strafbare Handlung auch im Ausland gerichtlich 
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strafbar war und weitere Voraussetzungen 

vorlagen. 

 

7. Einführung einer Einziehungsbestimmung für das VerbotsG 

Bislang konnten NS-Devotionalien, NS-Propagandamaterial, aber auch Neuerscheinungen 

wie T-Shirts oder Weinflaschen mit Hakenkreuzen oder Ähnliches, nur bei Vorliegen der 

Voraussetzungen des § 26 StGB eingezogen werden. Konnten die Gegenstände – etwa bei 

Einstellung eines Ermittlungsverfahrens wegen fehlender Nachweisbarkeit eines 

Tatvorsatzes – keiner konkreten mit Strafe bedrohten Handlung zugeordnet werden, so 

mussten sie dem Besitzer wieder ausgefolgt werden. Diese Situation war unbefriedigend 

und wurde daher durch die VerbotsG-Novelle 2023 behoben. 

Nunmehr ist eine Einziehung von NS-Materialien nach dem Vorbild des bereits im 

Rechtsbestand enthaltenen § 5 NPSG auch dann möglich, wenn der Konnex zu einer 

konkreten mit Strafe bedrohten Handlung fehlt. Eingezogen werden können von nun an 

all jene Gegenstände, die auf Grund ihrer besonderen Beschaffenheit geeignet sind, zur 

Begehung mit Strafe bedrohter Handlungen nach dem VerbotsG verwendet zu werden. 

Die Erläuterungen zur Regierungsvorlage zählen dazu folgende Beispiele (nicht 

abschließend) auf: 

 historisches Propagandamaterial (also Materialien, die im nationalsozialistischen 

deutschen Reich der Propaganda gedient haben); 

 historische NS-Devotionalien (ua. Orden, Uniformen, Bilder, Fotos, das 

[unkommentierte] Buch „Mein Kampf“); 

 Material aus der Zeit nach dem Dritten Reich und damit auch Replika von NS-

Propagandamaterial oder NS-Devotionalien, aber auch Neubildungen wie 

Kleidungsstücke mit Abbildungen von Hakenkreuzen, Portraits von Adolf Hitler, der 

Wolfsangel, der Aufschrift „C 18“, einer Triskele, der doppelten Sig-Rune „SS“, der 

„Schwarzen Sonne“, der „Odalrune“ oder des „SS-Zeichens“. 

Das Gesetz geht daher künftig davon aus, dass derartige Gegenstände einzuziehen sind. 

Selbstverständlich kann es auch triftige Gründe geben, warum man derartige Gegenstände 

besitzt: So haben etwa (anerkannte, nicht selbst ernannte) Museen ein wissenschaftliches 

Interesse an derartigen Dingen oder wollen durch deren Ausstellung aufklären und/oder 

bilden. Privatpersonen, die Fotos, Dokumente oder Gegenstände von Familienangehörigen 

aufbewahren, haben oft ein Interesse an der Aufarbeitung ihrer Familiengeschichte oder 

verfügen über keine weiteren Erinnerungsstücke an bereits verstorbene Personen. Derart 
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nachvollziehbare Gründe für den Besitz von NS-Materialien müssen es ermöglichen, diese 

Gegenstände zu behalten. Die Besitzer:innen derartiger Gegenstände können daher dafür 

Gewähr dafür bieten, dass die Sachen nicht zur Begehung strafbarer Handlungen nach 

dem VerbotsG verwendet werden. Dazu braucht es keine bestimmten Formkriterien 

folgende Erklärung, es wird vielmehr eine entsprechend nachvollziehbare, formlose 

Stellungnahme genügen. Nehmen die Strafverfolgungsbehörden diese Erklärung als 

Gewährleistung iSd § 3n VerbotsG an, so können die betroffenen Gegenstände wieder an 

die Besitzer:innen ausgefolgt bzw. bei ihnen belassen werden. 

Zur Sicherung der Einziehung steht die Sicherstellung nach §§ 110 ff StPO zur Verfügung. 

Bei der in § 3n VerbotsG normierten Einziehung handelt es sich um eine andere gesetzlich 

vorgesehene vermögensrechtliche Anordnung iSd § 110 Abs. 1 Z 3 StPO. Für das Verfahren 

selbst gelten die §§ 443 bis 446 StPO. 

Hier sei nochmals auf die Vorgaben des § 61 StGB hingewiesen. Da § 3n VerbotsG wie 

bereits dargestellt nicht an eine konkrete mit Strafe bedrohte Handlung anknüpft, wird 

häufig auch kein Tatzeitpunkt feststellbar sein. Ein Günstigkeitsvergleich, der an das 

Tatzeitrecht anknüpft, wird daher in vielen Fällen scheitern, sodass in derartigen 

Konstellationen – unvorgreiflich der Ansicht der unabhängigen Rechtsprechung – jedenfalls 

von der Anwendbarkeit des § 3n VerbotsG auszugehen sein wird. 

8. Sprachliche und redaktionelle Anpassungen in § 3a, § 3e und § 3f VerbotsG 

Neben den angesprochenen inhaltlichen Änderungen wurden folgende sprachliche und 

redaktionelle Änderungen vorgenommen:  

– Der Titel des VerbotsG wurde mit „Bundesverfassungsgesetz über das 

Verbot der NSDAP (Verbotsgesetz 1947 – VerbotsG)“ festgelegt. 

– Die Tatbestände des VerbotsG wurden allesamt mit Überschriften versehen.  

– In § 3a VerbotsG wurde der Begriff der öffentlichen Ruhe auf den 

zeitgemäßeren und mit dem vorgeschlagenen § 3m VerbotsG in Einklang 

stehenden Begriff des öffentlichen Friedens umgestellt und das seit 

Abschluss des Wiederaufbaus Österreichs nach dem zweiten Weltkrieg 

einhellig als obsolet angesehene Tatbestandsmerkmal der Störung des 

Wiederaufbaus gestrichen.  

– Die in §§ 3e und 3f VerbotsG zitierten strafbaren Handlungen, die als Mittel 

der Wiederbetätigung eingesetzt werden, wurden an die geltende 

Rechtslage angepasst und durch Zitate der bezughabenden Bestimmungen 

des StGB ersetzt. Dadurch ist keine inhaltliche Änderung beabsichtigt. 
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Ergänzend sei klargestellt, dass sich die Sätze 2 und 3 in Rz 9 auf S. 7 der Erläuternden 

Bemerkungen zur Regierungsvorlage auf die zu § 3i VerbotsG vorgenommenen Änderungen 

beziehen (die Zwischenüberschrift ist versehentlich entfallen). 

9. Überführung des § 2 Uniform-VerbotsG ins Verwaltungsstrafrecht 

§ 2 Uniform-VerbotsG, der bis zum 31.12.2023 das Tragen von Uniformen der deutschen 

Wehrmacht unter gerichtliche Strafe stellte, wurde ins Verwaltungsstrafrecht überführt 

und überarbeitet (vgl. dazu die Ausführungen in der Regierungsvorlage: 2285 BlgNR XXVII. 

GP, S 13 f). Eine gerichtliche Zuständigkeit für unter diesen Tatbestand fallende 

Verhaltensweisen besteht daher nicht mehr. Wird das Tragen der Uniform der deutschen 

Wehrmacht freilich als Akt der nationalsozialistischen Wiederbetätigung mit 

entsprechendem Vorsatz eingesetzt, kann dieses Verhalten nach wie vor unter § 3g 

VerbotsG fallen. Diesbezüglich sind durch die Neuregelung keine Änderungen eingetreten. 

10. Änderungen im Verwaltungsstrafrecht 

Der Vollständigkeit halber wird darauf hingewiesen, dass die VerbotsG-Novelle 2023 nicht 

nur Änderungen im VerbotsG selbst vorgenommen hat, sondern auch die mit den 

Tatbeständen des VerbotsG inhaltlich eng verwandten Verwaltungsstraftatbestände in 

Art. III Abs. 1 Z 4 EGVG, in § 3 AbzeichenG und in § 3 SymboleG überarbeitet wurden. Die 

Neuerungen bestehen dabei – neben einer Anpassung des Art. III Abs. 1 Z 4 EGVG an die 

Neugestaltung der §§ 3g und 3h VerbotsG – vor allem in einer Anhebung der 

Strafdrohungen. Für alle drei Tatbestände gilt seit 1.1.2024 eine Grundstrafdrohung von 

bis zu 10 000 Euro. Diese Strafdrohung erhöht sich im Falle des Rückfalls auf bis zu 20 000 

Euro.  

In diesem Zusammenhang wird auf die in Art. III Abs. 4 EGVG normierte 

Verständigungspflicht hingewiesen, die die Staatsanwaltschaften und Gerichte bei jeder 

Verfahrensbeendigung trifft, die nicht in einer Verurteilung oder einer diversionellen 

Erledigung besteht. Durch die Verständigung der Verwaltungsbehörden soll diesen eine 

nahtlose Prüfung des Sachverhalts nach Art. III Abs. 1 Z 4 EGVG ermöglicht werden. An 

den diesbezüglichen Erlass des Bundesministeriums für Justiz vom 20. Dezember 2019 

über die Verständigungspflichten in Strafsachen nach dem Verbotsgesetz 1947, BMVRDJ-

S490.001/0039-IV 3/2019, eJABl Nr. 35/2020, wird erinnert. 


